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Erste Satzung zur Änderung der fach-

spezifischen Ordnung für das lehramts-

bezogene Bachelor- und Masterstudium 

im Fach Kunst bei Schwerpunktsetzung 

auf die Primarstufe im Lehramt für die 

Bildungsgänge der Sekundarstufe I und 

der Primarstufe an allgemeinbildenden 

Schulen an der Universität Potsdam 

 

Vom 14. März 2012 

 
Der Fakultätsrat der Humanwissenschaftlichen 

Fakultät der Universität Potsdam hat auf der Grund-

lage von § 18 Abs. 1 und 2 und § 21 Abs. 1 und 2 

i.V.m. den §§ 69 Abs. 1 S. 2 und 70 Abs. 2 Nr. 1 

des Brandenburgischen Hochschulgesetzes vom 18. 

Dezember 2008 (GVBl. I S. 318), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 26. Oktober 2010 (GVBl. I Nr. 

35 S. 1), i.V.m. Artikel 21 Abs. 2 Nr. 1 der Grund-

ordnung der Universität Potsdam vom 17. Dezem-

ber 2009 (AmBek. UP 4/2010 S. 60) sowie in Ver-

bindung mit den Regelungen der Verordnung über 

die Erprobung von Bachelor- und Masterabschlüs-

sen in der Lehrerausbildung und die Gleichstellung 

mit der Ersten Staatsprüfung (Bachelor-Master-

Abschlussverordnung – BaMaV) vom 21. Septem-

ber 2005 (GVBl. II S. 502), geändert durch Gesetz 

vom 11. Mai 2007 (GVBl. I S.92), sowie der Hoch-

schulprüfungsordnung (HSPV) vom 7. Juni 2007 

(GVBl. II/07 S. 134), geändert durch Verordnung 

vom 15. Juni 2010 (GVBl. II/10), am 14. März 

2012 folgende Satzung erlassen:
1 

 
Artikel I 

 

Die fachspezifische Ordnung für das lehramtsbezo-

gene Bachelor- und Masterstudium im Fach Kunst 

bei Schwerpunktsetzung auf die Primarstufe im 

Lehramt für die Bildungsgänge der Sekundarstufe I 

und der Primarstufe an allgemeinbildenden Schulen 

an der Universität Potsdam vom 20. September 

2011 (AmBek UP S. 576) wird wie folgt geändert: 
 

1. In § 6 Module und Modulbeauftragte wird die 

Begriffserklärung zu den Schulpraktischen Studien 

(SPS) durch folgende ersetzt: 

„Schulpraktische Studien (SPS): Schulpraktische 

Studien sind Theorie und Praxis integrierende 

Lehrveranstaltungen, die gewährleisten, dass von 

den Studierenden pädagogische Praxis erfahren, 

analysiert und wissenschaftlich reflektiert werden 

kann. Sie ermöglichen den Studierenden und Leh-

renden die Begegnung mit Schule, Unterricht und 

anderen pädagogisch-psychologischen Handlungs-

feldern. Zugleich machen sie Studierende mit der 

                                                 
1  Genehmigt durch den Präsidenten der Universität Potsdam 

am 25. April 2012. 

Praxis erziehungswissenschaftlicher und fachdidak-

tischer Forschung vertraut.“ 

 

2. § 12 Abs. 4 Bachelorarbeit wird wie folgt ge-

fasst: 

 „(4) Die Bachelorarbeit kann auch in Form einer 

Gruppenarbeit von maximal drei Mitgliedern ange-

fertigt werden. Es ist sicherzustellen, dass die indi-

viduellen Leistungen der Gruppenmitglieder bei der 

Bewertung der Abschlussarbeit deutlich zu erken-

nen sind und eine Bewertung ermöglichen. Mit 

Aushändigung des Themas der Abschlussarbeit 

sind die jeweils zu bearbeitenden Anteile im Prü-

fungsamt aktenkundig zu machen.“ 

 

3. § 15 Abs. 4 Masterarbeit wird wie folgt gefasst: 

„(4) Die Masterarbeit kann auch in Form einer 

Gruppenarbeit von maximal drei Mitgliedern ange-

fertigt werden. Es ist sicherzustellen, dass die indi-

viduellen Leistungen der Gruppenmitglieder bei der 

Bewertung der Abschlussarbeit deutlich zu erken-

nen sind und eine Bewertung ermöglichen. Mit 

Aushändigung des Themas der Abschlussarbeit 

sind die jeweils zu bearbeitenden Anteile im Prü-

fungsamt aktenkundig zu machen.“ 

 

4. § 15 Abs. 5 Masterarbeit wird wie folgt gefasst: 

„(5) Die Masterarbeit ist in einer Disputation vor 

einer Prüfungskommission, bestehend aus der bzw. 

dem Erst- und Zweitprüfer/in, zu verteidigen. Wird 

die Masterarbeit in Form einer Gruppenarbeit ange-

fertigt, so wird im Anschluss an die Masterarbeit 

für jedes Gruppenmitglied eine Disputation ange-

setzt. Die Disputation soll einen Umfang von 20 

Minuten Vortrag und 20 Minuten Diskussion nicht 

übersteigen. Im Vortrag werden die wissenschaftli-

che Fragestellung der Abschlussarbeit, der metho-

dische Lösungsansatz, die wichtigsten Resultate der 

Arbeit und ihre Einordnung in den aktuellen 

Kenntnisstand erläutert. Die anschließende Diskus-

sion zur Arbeit und zum wissenschaftlichen Umfeld 

muss zeigen, dass die Kandidatin bzw. der Kandi-

dat ihr bzw. sein Thema auf der Grundlage vertief-

ter Kenntnisse aus dem Masterstudium und der 

Fachliteratur bearbeitet hat. Die Gutachter sind die 

Prüfenden in der Disputation. Die Disputation ist 

öffentlich. Die Kandidatin bzw. der Kandidat kann 

aber beim Prüfungsausschuss einen schriftlichen 

Antrag auf eine nicht-öffentliche Disputation bis 7 

Tage vor der Disputation stellen. Die Bewertung 

geht zu einem Viertel in die Gesamtnote der Mas-

terarbeit ein, d.h. es erfolgt eine Gewichtung der 

Bewertung der Masterarbeit und der Verteidigung 

im Verhältnis 3:1. Die Disputation sollte innerhalb 

von 8 Wochen nach Abgabe der Masterarbeit erfol-

gen und ist der Kandidatin bzw. dem Kandidaten 14 

Tage vorher schriftlich durch den Prüfungsaus-

schuss anzukündigen.“ 

 

 

 

 



Auszug aus den Amtlichen Bekanntmachungen Nr. 8/2012 - Seite 206 - 207 

Artikel II 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentli-

chung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 

Universität Potsdam in Kraft. 


